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Verordnung
Aktuell

Schutzimpfungs-Richtlinie

5. Juni 2024

Die SI-RL sieht die Meningokokken B-Impfung als Standardimpfung für Säuglinge und 

Kleinkinder vor.

Grundimmunisierung

→ im Alter von 2, 4 sowie 12 Monaten

In den Hinweisen zur Umsetzung wird ergänzt, dass ein Anspruch auf Nachholimpfung nur bis 

zum Alter von 4 Jahren besteht (Bei Meningokokken B abweichend von § 11 Absatz 2 

Nachholimpfung nur bis zum Alter von 4 Jahren).

Für alle anderen untersuchten Altersgruppen (5 bis 14 Jahre, 14 bis 19 Jahre und ab 20 Jahren) 

empfiehlt die STIKO keine allgemeine Meningokokken B-Impfung. Insofern wird diese auch 

nicht in die SI-RL aufgenommen.

Daneben sieht die SI-RL weiterhin die Grundimmunisierung (Meningokokken C) im Alter von 12 

Monaten vor.

Da mit den Krankenkassen noch keine Einigung über die Vergütung der Meningokokken-B-

Impfung erzielt wurde, erfolgt in Bayern die Meningokokken-B-Impfung – wie bisher – als 

Kostenerstattung durch die Krankenkassen. (Meníngokokken-C-Impfstoff über Ihren 

Sprechstundenbedarf.)

Umsetzung der STIKO-Empfehlung zur Impfung

gegen Meningokokken B

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat die Übernahme der 

STIKO-Empfehlungen zur Meningokokken B-Impfung in die 

Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) beschlossen.
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Wir halten Sie up to date.

Ihre KVB

KVB Servicecenter

Kurze Frage – direkte Antwort

089 / 570 93 – 400 10

Mo - Do 7:30 - 17:30 Uhr und Fr 7:30 - 16:00 Uhr

KVB Beratungscenter 

Terminwunsch für ausführliche Beratung

→ www.kvb.de/mitglieder/beratung

Mo - Do 8:00 - 16:00 Uhr und Fr: 8:00 - 13:00 Uhr

Weitere Infos rund um Verordnungen:

→ www.kvb.de/mitglieder/verordnungen

http://www.kvb.de/mitglieder/beratung
http://www.kvb.de/mitglieder/verordnungen
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